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6. Änderunqsbeschluss

Die Bezirksregierung Münster - Flurbereinigungsbehörde - hat beschlossen:

Das durch Beschluss vom 13.12.2012 festgestellte und durch die Änderungsbeschlüsse vom
20.03.2013, 11.12.2013, 25.11.2014, 01.10.2015 sowie 30.09.2016 geänderte Flurbereini¬
gungsgebiet wird wie folgt geändert (§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz - FlurbG - vom
16.03.1976 - BGBl. I S. 546 - in der derzeit gültigen Fassung):

Folgende Flurstücke werden aus dem Flurbereinigungsverfahren ausgeschlossen:

Regierungsbezirk Münster

Kreis Coesfeld

Gemeinde Olfen

Gemarkung

Olfen-Stadt

Flur Flurstück Gsöße/ha
13 30/2 0,5237
13 31 0,2907
13 91 0,0850
13 983 0,5313
13 984 0,6228
13 985 0,8590
13 986 0,0148
13 988 0,1594
13 1094 0,0135

Die ausgeschlossenen Flurstücke sind insgesamt 3,1002 ha groß und auf der als Anlage zu
diesem Beschluss genommenen Gebietskarte dargestellt.
Das geänderte Flurbereinigungsgebiet Olfen hat eine Größe von ca. 3.103 ha.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes liegen vor.
Die neue Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes entspricht dem Flurbereinigungszweck.

Die ausgeschlossenen Flurstücke unterliegen tlw. dem Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet
Olfen-Ost II", für das der Umlegungsausschuss am 07.02.2017 den Umlegungsbeschluss
gefasst hat. Zur Abrundung des Verfahrensgebietes werden ebenfalls die Flurstücke 30/2,
31, 983, 984 und 1094 der Flur 13, Gemarkung Olfen-Stadt, aus dem Flurbereinigungsgebiet



der Flurbereinigung Olfen entlassen. Eine Neuordnung dieser Grundstücke im Flurbereini¬
gungsverfahren Olfen ist lagebedingt nicht möglich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Widerspruch
statthaft.

Der Widerspruch ist bei der
Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 Ländliche Entwicklung / Bodenordnung
Flurbereinigungsbehörde, Leisweg 12, 48653 Coesfeld,
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form eingereicht werden. Bei der Verwendung
der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.




